SCHALLTECHNISCHE UNTERSUCHUNG

zum Bebauungsplan ,Am Kellerborn®, 1. Bauabschnitt
der Gemeinde Neu-Anspach

Dieser Bericht ist nur fiir den Gebrauch des Auftraggebers bestimmt.
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1 Zusammenfassung

Die schalltechnischen Untersuchungen im Rahmen der stadtebaulichen
Planungen zur Aufstellung des Bebauungsplanes ,Am Kellerborn®, 1. BA
haben zu folgenden Ergebnissen gefuhrt:

a Norddstlich grenzt an das Plangebiet der Bebauungsplan ,Michel-
bacher Stral3e — Sud* an. In diesem Bebauungsplan wird ein All-
gemeines Wohngebiet (WA) ausgewiesen. Demzufolge sind durch
die Gesamtbelastung, das heil3t die Vorbelastung vorhandener An-
lagen und durch die Zusatzbelastung, hervorgerufen durch Schall-
emissionen aus dem Plangebiet, die Anforderungen zum Schallim-
missionsschutz einzuhalten.

a In Allgemeinen Wohngebieten (WA) sind als schalltechnische Ori-
entierungswerte (OW) tags bzw. nachts

OW =55/40dB(A)
fur die Bewertung der Schallimmissionen heranzuziehen.

a Ausnahmsweise werden im Plangebiet Wohnungen flr Aufsichts-
und Bereitschaftspersonen sowie flr Betriebsinhaber und Betriebs-
leiter zugelassen. Somit ergibt sich in Anlehnung an DIN 18005-1
und unter Berticksichtigung der DIN 45691 ein Emissionskontingent
fur ein nicht eingeschranktes Gewerbegebiet von tags/nachts

Lex = 60 / 45 dB(A)/m2.

Unter Berucksichtigung dieses Emissionskontingentes werden so-
wohl tags als auch nachts die Anforderungen zum Schallimmissi-
onsschutz eingehalten. Eine Herabsetzung dieses Emissionskon-
tingentes ist nicht erforderlich, wenn im Einwirkungsbereich der
Wohnbebauung keine weiteren Gewerbegebiete ausgewiesen wer-
den sollen.
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2 Sachverhalt und Aufgabenstellung

Die Gemeinde Neu-Anspach verfolgt seit Mitte der 90er Jahre des letzten
Jahrhunderts die Konzeption, durch die Verlangerung der Heisterbach-
strae einen Liuckenschluss zwischen den Uberortlichen Verkehrswegen
herbeizufiihren, um die bestehenden und langfristig geplanten Gewerbe-
gebiete besser anzubinden.

Stadtebauliche Entwicklungskonzeptionen, die den Gesamtbereich um-
fassen, wurden durch das Planungsbtiro Holger Fischer im Jahr 1998 er-
stellt. Im Mittelpunkt der Planung standen die Spiegelung des vorhande-
nen Gewerbegebietes ,Am Burgweg“, die Anlage einer ,Grinen Lunge*
sowie die Ausweisung von Wohnbauflachen entlang der Michelbacher
Stral3e.

Die Ausweisung von Wohnbauflachen entlang der Michelbacher StralRe
wurde im Bebauungsplan ,Michelbacher Stral3e — Sud“ vor kurzem in Pla-
nungsrecht umgesetzt.

Im nunmehr anstehenden Bebauungsplanverfahren zum Bebauungsplan
»,Am Kellerborn“ 1. BA, sollen Gewerbegebietsflachen ausgewiesen wer-
den. Diese Gewerbegebietsflaichen grenzen im stdwestlichen Bereich an
das bereits vorhandene Gewerbegebiet ,Am Burgweg“ an. Norddstlich
grenzt das Plangebiet an den Bebauungsplan ,Michelbacher Stral3e —
Sud“. Um einer Gemengelage im Sinne der TA-Larm vorzubeugen, d.h.
dem Zonierungsgebot Rechnung zu tragen, ist im Plangebiet zwischen
Gewerbegebietsflachen und angrenzender Wohnbebauung eine Ab-
standsflache von ca. 80 m Tiefe als Grunflache vorgesehen.

Aufgabe ist es zu prifen, ob typische Gewerbegebietsnutzungen im be-
nachbarten Wohngebiet zu Schallimmissionskonflikten fiihren kénnen.
Sofern die Untersuchungen Hinweise auf Schallimmissionskonflikte liefern,
sollen Vorschlage fur SchutzmalRnahmen erarbeitet werden.

3 Bearbeitungsgrundlagen

Dieser schalltechnischen Untersuchung liegen folgende Gesetze, Verord-
nungen, Technischen Regelwerke, Planunterlagen sowie Spezifikationen
zu Grunde:
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a Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch
Luftverunreinigung, Gerausche, Erschitterungen und &hnliche Vor-
gange (Bundes-Immissionsschutzgesetz — BImSchG) in der aktuell
gultigen Fassung

a Sechste  Allgemeine  Verwaltungsvorschrift ~zum  Bundes-
Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen
Larm — TA-Larm) vom 26. August 1998, in Kraft seit 01.11.1998

( DIN 18005, Teil 1, ,Schallschutz im Stadtebau, Grundlagen und
Hinweise fir die Planung*, Juli 2002

a Beiblatt 1 zu DIN 18005, Teil 1, ,Schallschutz im Stadtebau, Be-
rechnungsverfahren, Schalltechnische Orientierungswerte fir die
stadtebauliche Planung“, Mai 1987

( DIN 45691, Gerauschkontingentierung, Entwurf Mai 2005

( Bebauungsplanentwurf, aufgestellt durch das Planungsbiro Holger
Fischer in digitaler Form, Stand 07.02.2007

a Begrindung zum Vorentwurf des Bebauungsplanes ,Am Keller-
born“, 1. BA, aufgestellt durch das Planungsbiro Holger Fischer,
Stand 07.11.2006

4 Arbeitsgrundséatze und Vorgehensweise

Nach 8 50 BImSchG sind bei raumbedeutsamen Planungen und Malf3-
nahmen die fir eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flachen einander
so zuzuordnen, dass schadliche Umwelteinwirkungen vermieden werden.

Dies ist im vorliegenden Fall dann gewahrleistet, wenn sichergestellt ist,
dass die zukinftig vom Plangebiet ausgehenden Gerauschemissionen
unter Beriicksichtigung der Vorbelastung aus vorhandenen Gewerbege-
bietsflachen bzw. Anlagen im Sinne des BImSchG und der TA-L&rm zu
keinen erheblich belastigenden Gerauschimmissionen, das heil3t zu kei-
nen Orientierungswertiiberschreitungen bzw. Richtwertlberschreitungen
an vorhandenen bzw. planungsrechtlich zulassigen schutzwirdigen Nut-
zungen fuhrt.
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Bei der Uberprifung der Anforderungen wird in Anlehnung an DIN 18005-
1 davon ausgegangen, dass von einem typischen Gewerbegebiet, in wel-
chem dem Grunde nach Wohnen zuléssig ist, die immissionswirksamen
flachenbezogenen Schallleistungen von

Lwar“ =60 dB(A)/m2tags
Lwar“ =45 dB(A)/m2 nachts

emittiert werden. Dies sind die hdchstmoglichen Emissionskontingente
Lek fur Gewerbegebiete mit zulassiger Wohnungsnutzung. Bei Einhaltung
dieser Werte kann davon ausgegangen werden, dass die Anforderungen
an den Schallimmissionsschutz innerhalb der Gewerbegebiete an schutz-
wirdigen Nutzungen eingehalten werden.

Die oben genannten Emissionskontingente wurden in Anlehnung an 5.2.3
der DIN 18005-1 abgeleitet. Dort ist ein flachenbezogener Schallleis-
tungspegel tags und nachts fur Gewerbegebiete von 60 dB angegeben.
Waéhrend des Beurteilungszeitraums nachts fuhrt ein solches Kontingent
jedoch zu Schallimmissionskonflikten im Gewerbegebiet, wenn eine Woh-
nungsnutzung dem Grunde nach zul&ssig ist. Aus diesem Grunde wurde
das Emissionskontingent im Nachtzeitraum gemafd DIN 18005-1 nicht mit
in die Betrachtungen aufgenommen, da schutzwirdige Nutzungen im
Plangebiet zulassig sind.

Zur Ermittlung der Schallimmissionen im Umfeld wird ein digitales Schall-
guellen- und Ausbreitungsmodell erstellt. In dieses Modell wird unter Be-
ricksichtigung der Gelandetopographie die schutzbedurftige Nutzung und
die zuklnftigen schallemittierenden Flachen lage- und héhenrichtig einge-
bunden.

Im Anschluss hieran erfolgen Schallausbreitungsberechnungen im Sinne
der DIN 45691, um zu uberprifen, ob die Anforderungen zum Schallim-
missionsschutz bei Ausschopfung der Emissionskontingente eingehalten
sind. Sofern sich Schallimmissionskonflikte abzeichnen, werden iterativ die
Emissionskontingente so angepasst, bis die Anforderungen zum Schall-
immissionsschutz bei maximaler Emission eingehalten sind. Dabei werden
vorhandene bzw. geplante Larmschutzanlagen bertcksichtigt.

Die Dokumentation der Untersuchungsergebnisse sowie die Bewertung
erfolgt im Anhang.

Projekt: 07115-ASS-1 U Fassung vom 01.03.2007 4 B-Plan ,Am Kellerborn“, 1.BA
Auftraggeber: Gemeinde Neu-Anspach O BahnhofstraRe 26-28 1 61267 Neu-Anspach



5 Anforderungen an den Schallschutz

5.1 Raumbedeutsame Planungen

Im Rahmen der stadtebaulichen Planung sind unter anderem die Pla-
nungsgrundsatze der Larmvorsorge und Larmminderung zu beachten.
Voraussetzung dafir ist die Beachtung allgemeiner schalltechnischer
Grundregeln bei der Planung und deren rechtzeitige Berticksichtigung in
den Verfahren zur Aufstellung der Bauleitplane (Flachennutzungsplan,
Bebauungsplan) sowie bei anderen raumbezogenen Fachplanungen.
Nachtraglich lassen sich wirksame SchallschutzmalRnahmen vielfach nicht
oder nur mit Schwierigkeiten und erheblichen Kosten durchfihren. Das
Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1 enthalt Orientierungswerte fur die Beurtei-
lungspegel, die vorrangig Bedeutung fur die Planung von Neubaugebieten
mit schutzbedurftigen Nutzungen haben. Die Einhaltung der Orientie-
rungswerte oder deren Unterschreitung ist wiinschenswert, um die mit der
Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der betreffenden Bauflache
verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Larmbelastungen
zu erfullen. Eine Zusammenstellung der Orientierungswerte fur unter-
schiedliche Larmarten und unterschiedliche Gebietsnutzungen finden sich
in Tabelle 1.

Die Orientierungswerte gelten ausschlief3lich in der stadtebaulichen Pla-
nung und nicht fur die Zulassung von Einzelvorhaben oder dem Schutz
einzelner Objekte.

Die Bezeichnung "Orientierungswert" deutet an, dass es sich hierbei nicht
um verbindliche Grenzwerte handelt. Der Belang des Schallschutzes ist
bei der in der stadtebaulichen Planung erforderlichen Abwagung der Be-
lange als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben anderen Belangen zu
beachten. Die Abwagung kann in bestimmten Fallen, bei Uberwiegen an-
derer Belange, auch zu einer entsprechenden Zurlckstellung des Schall-
schutzes fuhren.
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Tabelle 1 Orientierungswerte gemalfd Beiblatt 1 zur DIN 18005-1,
Schallschutz im Stadtebau

Orientierungswerte in dB(A)

Zeile Gebietsnutzung Tag Nacht
Verkehrslarm | Industrie-, Ge-
werbe- und
Freizeitlarm
1 Reines Wohngebiet (WR) 50 40 35

Wochenendhausgebiet
Ferienhausgebiet

2 Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 45 40
Kleinsiedlungsgebiet (WS)
Campingplatzgebiet

3 Friedhofe 55 55 55

Kleingartenanlagen
Parkanlagen

4 Dorfgebiete (MD) 60 50 45
Mischgebiete (MI)

5 Kerngebiete (MK) 65 55 50
Gewerbegebiete (GE)

6 Sondergebiete, soweit sie 45 35-65
schutzbediirftig sind, je nach Nut- -
zungsart 65

7 Industriegebiete (Gl) Fur Industriegebiete kann - soweit keine

Gliederung nach § 1 Abs. 4 und 9 BauNVO
erfolgt - kein Orientierungswert angegeben
werden.

5.2 Anlagenbezogene Planung

AulRerhalb des Plangebietes stuidwestlich der Plangebietsgrenze befinden
sich innerhalb des rechtskraftigen Bebauungsplanes ,Am Burgweg“ be-
reits zahlreiche Gewerbebetriebe. Weiterhin sind westlich des Plangebie-
tes im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ,Im Feldchen* Gewerbebe-
triebe angesiedelt.

Ein Betrieb stellt hierbei eine Anlage im Sinne des § 2 Bundes-
Immissionsschutzgesetz dar, der im Regelfall zwar keiner immissions-
schutzrechtlichen Genehmigung bedarf, aber gemaf § 22 BImSchG so zu
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betreiben ist, dass schadliche Umwelteinwirkungen verhindert werden (8
22 Abs. 1 Ziffer 1 BImSchG).

Schéadliche Umwelteinwirkungen sind dabei erheblich belastigende Immis-
sionen. Hierzu zahlen gemal 8 3 Abs. 1 und 2 BImSchG auch Geréusch-
immissionen. Die Schadlichkeitsgrenze ist dabei nach der technischen
Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA-Larm) zu ziehen.

Der Immissionsrichtwert gemaf TA-Larm entspricht fur Allgemeine Wohn-
gebiete in beiden Beurteilungszeitrdumen dem schalltechnischen Orientie-
rungswert gemald Beiblatt 1 zur DIN 18005, welcher in Tabelle 1 doku-
mentiert ist.

6 Untersuchungsergebnisse

6.1 Bestandsanalyse vorhandener Betriebe

Die Sichtung der zur Verfiigung gestellten Fotodokumentation sowie er-
ganzend herangezogene Luftbildaufnahmen macht deutlich, dass im Ge-
werbegebiet ,Am Burgweg"“ ausschliel3lich Betriebe ansassig sind, die hin-
sichtlich ihrer Gerauschemissionen mit einem Gewerbegebiet vertraglich
sind. Auf Grund der Entfernung zwischen dem vorhandenen Gewerbege-
biet ,Am Burgweg“ sowie dem an dieses Gewerbegebiet nordwestlich an-
schlieRenden Gewerbegebietes ,Im Feldchen* zum schutzbedurftigen All-
gemeinen Wohngebiet fuhrt zu dem Sachverhalt, dass eine relevante Vor-
belastung im Sinne der TA-Larm nicht gegeben ist.

6.2 Prognose der Gerauschimmissionen

Im Anhang ist fir das Emissionskontingent tags/nachts
Lex =60 /45 dB(A)/m?2

im Beurteilungszeitraum tags (06.00 bis 22.00 Uhr) das Untersuchungser-
gebnis dargestellt. In diesem Plananhang findet sich eine Isophonen-
darstellung (Linien gleicher Lautstarke) fir eine Immissionshéhe von 4 m
relativ Uber Gelande. Dariber hinaus sind im Umfeld die Beurteilungspe-
gel in einem Raster fur samtliche direkt angrenzenden schutzbedurftigen
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Nutzungen dokumentiert. Bei der Dokumentation der Beurteilungspegel
wurde der jeweils hdochste Pegel am Immissionsort dargestellt.

Es zeigt sich, dass im sudwestlich angrenzenden Gewerbegebiet tagstber
Beurteilungspegel von bis zu

L, = 55 dB(A)

zu prognostizieren sind. Der schalltechnische Orientierungswert bzw. ana-
log dazu der Immissionsrichtwert gemaf TA-L&rm von

OW =65 dB(A)

wird demzufolge um mindestens 10 dB(A) unterschritten, so dass — wie
erwartet — die Anforderungen zum Schallimmissionsschutz mit grof3er Re-
serve eingehalten sind.

Im nordostlich an das Plangebiet angrenzenden Allgemeinen Wohngebiet
sind Beurteilungspegel tagsiuber von bis zu

L, =51dB(A)

Zu prognostizieren. Demgemal ist der Immissionsrichtwert von
IRW = 55 dB(A)

um mindestens

AL =4 dB(A)
unterschritten. Die Anforderungen zum Schallimmissionsschutz sind folg-
lich eingehalten, da an diesen Immissionsorten von keiner relevanten Vor-
belastung auszugehen ist.
Der Beurteilungszeitraum nachts (22.00 bis 06.00 Uhr) wurde nicht ge-
sondert dokumentiert, da die Ergebnisse aus dem Beurteilungszeitraum
tags direkt auf den Nachtzeitraum Ubertragbar sind. Die Emissionen im

Plangebiet sind um 15 dB(A) geringer und gleichzeitig die Anforderungen
im Umfeld um 15 dB(A) strenger, so dass bei einer Immissionsrichtwertun-
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terschreitung von 4 dB(A) tagsuber im Wohngebiet sich automatisch eine
Immissionsrichtwertunterschreitung von 4 dB(A) nachts ergibt.

6.3 Vorschlag fur Festsetzungen

Grundsatzlich besteht aus hiesiger Sicht kein Erfordernis fir Festsetzun-
gen zum Schallimmissionsschutz. Dies deshalb, weil die maximalen Emis-
sionskontingente fir Gewerbegebiete mit Wohnungsnutzung nicht zu
Schallimmissionskonflikten flihren. Daruber hinaus stellen diese Emissi-
onskontingente einen physikalischen Sachverhalt dar, der schwer zum
Beispiel bei Grundstlcksveraul3erungen vermittelbar ist.

Sofern jedoch vorsorglich Festsetzungen zum Schallimmissionsschutz
getroffen werden sollen, ist eine eindeutige Regelung erforderlich. Fest-
setzungen zum Schallimmissionsschutz fihren im vorliegenden Fall nicht
zu einer Rechtsunsicherheit und erleichtern im Genehmigungsverfahren
die Vorbelastungsermittlung fur Teilflachen, da eindeutig und nachvoll-
ziehbar festgelegt wird, welche Schallemissionen und sich hieraus erge-
bende Schallimmissionskontingente im Umfeld ergeben. Aus diesem
Grunde unterbreiten wir unter Berucksichtigung der nachfolgend aufgelis-
teten Erfordernisse einen Formulierungsvorschlag:

1. Die geometrische Erstreckung sollte zeichnerisch im Bebauungs-
plan festgelegt werden.

2. Die Emissionskontingente tags und nachts sollten fur jede Teilfla-
che definiert werden.

3. Die Angabe der Emissionshdhe der Quelle sollte in Metern relativ
Uber Gelande oder alternativ als Absoluth6he tber normal Null an-

gegeben werden.

4. Um die Schallausbreitung eindeutig bestimmen zu kdénnen sollte
auch die Ausbreitungsberechnung festgesetzt werden.

Nachfolgend unterbreiten wir einen Textvorschlag fir die Festsetzung:

Zulassig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Gerausche
das nachfolgend angegebene Emissionskontingent (Lgx) weder
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tags (06.00 bis 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 bis 06.00 Uhr) tber-
schreiten:

o Lek tags = 60 dB(A)/m?
o Lek nachts = 45 dB(A)/m2.

Die Emissionskontingente im Sinne der DIN 45691 (ehemals im-
missionswirksame flachenbezogene Schallleistungspegel) be-
schreiben die Schallabstrahlung in den oberen Halbraum. Die E-
missionshohe der Quelle betragt 2 m relativ Gber Gelande. Sofern
eine Immissionsermittlung auf3erhalb oder innerhalb des Plangebie-
tes mit den Emissionskontingenten erfolgt, ist die Ausbreitungsbe-
rechnung ausschlief3lich unter Bertcksichtigung der geometrischen
Ausbreitungsdampfung zu verwenden. Die aul3erhalb oder inner-
halb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ermittelten
Schallimmissionen sind bei freier Schallausbreitung im Plangebiet,
das heil3t ohne Berucksichtigung von Bebauung im Plangebiet zu
ermitteln. Die Prufung der Einhaltung der Emissionskontingente
tags und nachts erfolgt nach DIN 45691, Abschnitt 5.

7 AbschlielRende Bemerkungen

Die durchgefuhrten schalltechnischen Untersuchungen belegen, dass
auch unter Berucksichtigung maximaler Emissionen im Plangebiet das
Planvorhaben zu keinen Schallimmissionskonflikten an vorhandenen
schutzwirdigen Nutzungen fihrt.

—5 =
Dipl.-Phys. Peter Fritz Dipl.-Phys. Markus Haal3
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ANHANGE
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- Untersuchungsergebnisse -
Darstellung des Isophonenverlaufs und
der Beurteilungspegel an vorhandenen
Gebauden.

ONVHNVY

POSS9p
DS2S9pA
PO099KA
DSZI9KA




	1  Zusammenfassung 
	2 Sachverhalt und Aufgabenstellung 
	3 Bearbeitungsgrundlagen 
	4 Arbeitsgrundsätze und Vorgehensweise 
	5 Anforderungen an den Schallschutz  
	5.1 Raumbedeutsame Planungen  
	5.2 Anlagenbezogene Planung 

	6 Untersuchungsergebnisse 
	6.1 Bestandsanalyse vorhandener Betriebe 
	6.2 Prognose der Geräuschimmissionen  
	6.3 Vorschlag für Festsetzungen  

	7 Abschließende Bemerkungen 
	ANHÄNGE



